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Daun. Zur Entscheidung im Verfahrens zwischen der TechniGruppe aus Daun
und der IHK-Trier vor dem Trierer Verwaltungsgericht hat die Eifel-Zeitung
ein Interview mit dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde Daun Werner
Klöckner geführt.

EAZ: Die Entscheidung des Verwaltungsgerichtes Trier gegen die
TechiGruppe i. S. IHK liegt vor. Was sagen Sie als
Verbandsgemeindebürgermeister dazu?
Klöckner: Der Ausgang dieser beiden Verfahren überrascht mich sehr.
Deshalb, weil diesem Verfahren ein widersprüchliches Verhalten der IHK zu
Grunde liegt. Die IHK hat uns im August letzten Jahres aufgefordert, als
Vollstreckungsbehörde gegen die beiden Unternehmen der TechniGruppe
vorzugehen. Wir haben uns als zuständige Vollstreckungsbehörde
angesehen, sind auch zuständige Vollstreckungsbehörde, haben allerdings
dann nicht vollstreckt, weil die beiden Unternehmen der TechniGruppe
ausreichende Sicherheiten vorgelegt hatten, die dann auch im Falle der
Begründetheit der Forderung Grundlage gewesen wären für eine Zahlung.
Das hat die IHK nicht akzeptiert, sondern wollte sogar uns
kommunalaufsichtlich anweisen lassen, gegenüber den beiden Unternehmen
tätig zu werden und eine Kontopfändung durchführen sollten.
EAZ: Wie ist die IHK Trier auf Sie zugekommen?
Klöckner: Die IHK Trier hat uns mit Schreiben vom 18.08.2009 aufgefordert
tätig zu werden und diese Aufforderung bekräftigt mit Schreiben vom
02.10.2009.
EAZ: Sie sprachen von einem widersprüchlichen Verhalten der IHK
Trier, können Sie das noch etwas konkretisieren?
Klöckner: Widersprüchlichkeit sehe ich darin, dass, nachdem wir uns
geweigert hatten, tätig zu werden, dann auf einmal die IHK sich selbst als
zuständige Vollstreckungsbehörde ansah, obwohl sie dann in den beiden
genannten Schreiben darauf bestand, dass nur wir tätig werden könnten und
die IHK selbst keine Vollstreckungsbefugnis habe. Als wir dann eben nicht
tätig geworden sind, hat sie sich selbst für zuständig erklärt und
anscheinend hat das Gericht ja jetzt bestätigt, dass nicht wir, sondern die
IHK selbst die zuständige Vollstreckungsbehörde ist.
EAZ: Gehen Sie davon aus, dass es bisher bundesweit so gehandhabt
wurde, dass die kommunalen Verwaltungsbehörden für die IHK vollstreckt 
haben?
Klöckner: Ich gehe davon aus, dass es rheinland-pfalz-weit einheitlich so
ist, dass die kommunalen Vollstreckungsbehörden ausschließlich für die IHK
tätig werden. Meine Recherchen haben ergeben, dass dies – soweit
erkennbar – sogar bundesweit der Fall ist und insoweit auch die
Entscheidung des Verwaltungsgerichtes Trier, wenn sie dann eben ggf. auch
vom Oberverwaltungsgericht bestätigt wird, eine landes- und sogar
bundesweite Bedeutung hat, dass nämlich dann zukünftig die Kammern
insbesondere eigene Vollstreckungsadministrationen aufbauen müssen.



EAZ: Hätte man die Vollstreckung seitens der IHK in irgendeiner
Form stoppen können, da ja die Bürgschaften hinterlegt waren?
Haben Sie hier etwas unternommen, um zwischen den Parteien zu
vermitteln?
Klöckner: Den Pfändungs- und Überweisungsverfügungen liegen ja
Rechtsstreite im Hauptsacheverfahren zu Grunde, wo es um die Höhe der
Kammerbeiträge geht. Ich hab zwei Angebote an die IHK gerichtet in dem
Rechtsstreit als Solchem zu vermitteln, denn es ist, denke ich, sinnvoller,
wenn man sich an einen Tisch setzt und dann die gegenseitigen Positionen
auslotet und ggf. einen Kompromiss findet. Diese Angebote zu vermitteln
sind von der IHK nicht angenommen worden. Ich weiß von Seiten der
TechniGruppe, dass dort Gesprächsbereitschaft bestand.
EAZ: Die Eifel-Zeitung selbst war letzte Woche Beobachter der
mündlichen Verhandlung in Trier. Im Rahmen der mündlichen
Verhandlung wurde von der Justiziarin der IHK Trier, Frau Gäber,
geäußert, dass TechniSat ausreichend Gestaltungsspielraum habe,
an anderen Standorten die Gebühren anfallen zu lassen und nicht am
Standort Trier, falls TechniSat der Meinung sei, der IHK-Standort
Trier fordere zu hohe Gebühren? Wie sehen Sie das?
Klöckner: Das halte ich für unvorstellbar. Eine solche Aussage, eine solche
Konsequenz der TechniGruppe gegenüber zu empfehlen, das wirkt sich
schädlich auf das gesamte Gewerbesteueraufkommen der Stadt Daun und
damit auch der Region aus.
EAZ: Sie würden also sagen, das ist regional absolut
kontraproduktiv?
Klöckner: Regionsschädlich.
EAZ: Die TechniGruppe hatte Ihnen Bankbürgschaften in Höhe von
65.000 bzw. 25.000 EUR hinterlegt. Die strittige Forderung belief
sich im ersten Fall auf 57.000 EUR, im zweiten Fall auf 19.000 EUR.
Sind Sie der Meinung, dass auch mit Verzugszinsen und
Säumniszuschlägen hinzugerechnet, ausreichend Sicherheit
hinterlegt war?
Klöckner: Die Bürgschaften hatten eine ausreichende Höhe, die eben die
Forderungen überschritten. Damit wären auch Verzugszinsen und
Säumniszuschläge abgedeckt gewesen. Auf der Grundlage der
Abgabenordnung besteht die Möglichkeit insgesamt 12 % Verzugszinsen und
Säumniszuschläge festzusetzen.
EAZ: Dann hätte die IHK Trier, je länger sie die Vollstreckung
herausgezögert bzw. den Ausgang des Prozesses abgewartet hätte,
wirklich noch Geld an diesem Vorgang verdienen können?
Klöckner: Wenn die Abgabenordnung für diesen Fall gilt, ja.
EAZ: Vielen Dank für das Gespräch.
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